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Öffentliche Bekanntmachung

der 4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Festsetzung  
von Kostenerstattungen zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und  

Abwasserbehandlung RENNSTEIGWASSER (GS-EWS) - vom 07.12.2018

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR hat  
o. g. satzung in öffentlicher sitzung am 27. 11. 2018 mit Be-
schluss-nr. 220/110/18 beschlossen und gem. § 23 Abs. 1 
thürKgg i.V.m. § 21 Abs. 3 thürKO und § 2 Abs. 4a thürKAg 
der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes sonneberg zur 
Anzeige gebracht.

Das Landratsamt sonneberg, hier handelnd als untere Rechts-
aufsichtsbehörde nach § 46 Abs. 1 Pkt. 3 thürKgg, ist für den 
erlass des Bescheides örtlich und sachlich zuständig.

Mit schreiben vom 06. 12. 2018 (Aktenzeichen: gs-ews 4. Änd.) 
wurde die genehmigung gemäß § 2 Abs 4a thürKAg i.V.m. § 23 
Abs. 1 thürKgg erteilt.

Die satzung wurde vom Verbandsvorsitzenden am 07. 12. 2018 
ausgefertigt. sie wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:
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(3) Als Personen im sinne dieser satzung gelten, die am 30.06. 
des Abrechnungsjahres für das grundstück (trinkwasseran-
schluss) mit ihrem erst- oder Zweitwohnsitz gemeldeten ein-
wohner. Die Personenzahl kann geschätzt werden, soweit der 
gesetzlichen Meldepflicht nicht nachgekommen wird.

§ 4b
Grundgebühr für Grundstücke mit überwiegender

gewerblicher oder gleichgestellter Nutzung

(1) Für grundstücke, die gewerblich genutzt werden, insbeson-
dere auf denen sich industriebetriebe, gewerbeeinrichtungen 
oder landwirtschaftliche und öffentliche einrichtungen befinden, 
wird die grundgebühr nach dem Dauerdurchfluss (Q3) bzw. nach 
der MiD-Richtlinie der verwendeten wasserzähler berechnet. 
Befinden sich auf einem grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere wasseranschlüsse, so wird die grundgebühr nach der 
summe des Dauerdurchflusses der einzelnen wasserzähler 
berechnet. soweit wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der 
Dauerdurchfluss geschätzt, um die mögliche wasserentnahme 
messen zu können.

sie beträgt bei der Verwendung von wasserzählern mit einem 
Dauerdurchfluss von:

bis Q34  102,00 €/Jahr
bis Q310   244,80 €/Jahr
bis Q316  408,00 €/Jahr

bei der Verwendung von großwasserzählern mit einem An-
schlussflansch:

bis Q325   612,00 €/Jahr
bis Q363  1.632,00 €/Jahr
bis Q3100   2.448,00 €/Jahr
is Q3160   6.120,00 €/Jahr

bei der Verwendung von Verbundzählern mit einem Anschluss-
flansch:

bis Q325   612,00 €/Jahr
bis Q363   1.632,00 €/Jahr
bis Q3100   2.448,00 €/Jahr
bis Q3160   6.120,00 €/Jahr

(2) Für grundstücke auf denen die nutzung für gewerbliche 
tätigkeiten gegenüber der wohnnutzung überwiegt sowie für 
grundstücke, die als gärten, wochenendhäuser, sportstätten, 
Friedhöfe und garagen genutzt werden, wird die grundgebühr 
gemäß Absatz 1 erhoben.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

neuhaus/Rwg., den 07.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung
und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweise zu dieser öffentlichen Bekanntmachung:

Verstöße wegen der Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-
band RennsteigwAsseR schriftlich unter Angabe der grün-
de geltend gemacht werden.

werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

neuhaus am Rennweg, den 07.12.2018

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender

II.

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren und die Festsetzung von Kostenerstattungen 
zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes für Was-
serversorgung und Abwasserbehandlung RENNSTEIGWAS-
SER (GS-EWS) vom 07.12.2018

Der Zweckverband für wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung RennsteigwAsseR hat auf grund der §§ 16, 20 
und 23 des gesetzes über die kommunale gemeinschaftsarbeit 
(thürKgg) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Okto-
ber 2001 (gVBl. s. 290), zuletzt geändert durch gesetz vom 23. 
Juli 2013 (gVBl. s. 194), der §§ 19 und 20 der neubekanntma-
chung der thüringer gemeinde- und Landkreisordnung (thürin-
ger Kommunalordnung - thürKO -) vom 28. Januar 2003 (gVBl. 
s. 41), zuletzt geändert durch gesetz vom 10. April 2018 (gVBl. 
s. 74), des § 61 des thüringer wassergesetzes (thürwg) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2009 (gVBl. s. 
648), sowie der §§ 2, 7, 7 b, 10, 11, 12 und 14 des thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (thürKAg) in der Fassung vom 
19. september 2000 (gVBl. s. 301), zuletzt geändert durch ge-
setz vom 14. Juni 2017 (gVBl. s. 150), die folgende satzung 
beschlossen:

Artikel 1

Die satzung über die erhebung von gebühren und die Festset-
zung von Kostenerstattungen zur entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RennsteigwAsseR (gs-ews) vom 21.07.2014 (Amts-
blatt des Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasser-
behandlung RennsteigwAsseR vom 01.08.2014, nummer 
1/2014), zuletzt geändert durch die 3. satzung zur Änderung 
der gs-ews vom 12.12.2016 (Amtsblatt des Zweckverbandes 
für wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rennsteig-
wAsseR vom 23.12.2016, nummer 1/2016), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Der § 4 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Zweckverband RennsteigwAsseR erhebt für die 
Benutzung der zentralen und dezentralen öffentlichen entwäs-
serungseinrichtungen eine grundgebühr gemäß §§ 4a und 4b.
(2) Bei grundstücken, von denen kein Abwasser abgeleitet 
oder Fäkalschlamm entsorgt, aber niederschlagswasser abge-
leitet wird und bei denen deshalb keine wasserzähleinrichtung 
vorhanden ist, gilt für die Berechnung der grundgebühr gemäß 
Absatz 2 die Annahme eines wasserzählers mit einem Dauer-
durchfluss Q34.“

2. nach § 4 werden folgende §§ 4a und 4b eingefügt:

„§ 4a
Grundgebühr für Grundstücke

mit überwiegender Wohnnutzung

(1) Für grundstücke, die überwiegend der wohnnutzung dienen, 
wird die grundgebühr nach dem modifizierten einwohnermaß-
stab bemessen.

Die grundgebühr beträgt

a) für 0 bis 1 Person 102,00 €/Jahr
zuzüglich
b) für jede weitere Person 12,75 €/Jahr

Bei der tatsächlichen Verwendung von wasserzähler größer Q34, 
beträgt die grundgebühr gem. Buchstabe a:

bis Q310  244,80 €/Jahr
bis Q316   408,00 €/Jahr

(2) grundstücke auf denen sich Alters- und Pflegeheime be-
finden, sind grundstücke, die im sinne dieser satzung über-
wiegend der wohnnutzung dienen. Die grundgebühr für diese 
grundstücke wird gemäß Absatz 1 erhoben.
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Landkreisordnung (thüringer Kommunalordnung - thürKO -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (gVBl. 
s. 41), zuletzt geändert durch gesetz vom 10. April 2018 (gVBl. 
s. 74) und der §§ 13 ff. der thüringer eigenbetriebsverordnung 
(thüreBV) vom 06. september 2014 (gVBl. s. 642) erlässt der 
Zweckverband RennsteigwAsseR folgende Haushaltssat-
zung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte wirtschaftsplan für das wirtschafts-
jahr 2019 wird hiermit festgesetzt. Dadurch ergeben sich

1. im Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser

die erträge 4.589.078 €

die Aufwendungen 4.589.078 €

2. im Erfolgsplan Betriebszweig Abwasser

die erträge 5.729.131 €

die Aufwendungen 5.729.131 €

3. im Vermögensplan Betriebszweig Trinkwasser

die einnahmen 2.577.269 €

die Ausgaben 2.577.269 €

4. im Vermögensplan Betriebzweig Abwasser

die einnahmen 7.293.467 €

die Ausgaben 7.293.467 €

5. im Investitionsplan Betriebzweig Trinkwasser

die Ausgaben 1.217.000 €

6. im Investitionsplan Betriebzweig Abwasser
die Ausgaben 4.260.000 €

§ 2

Kreditaufnahmen für investitionen und investitionsförderungs-
maßnahmen werden für die

wasserversorgung auf - €

Abwasserbehandlung auf 3.046.069 €,

also insgesamt auf 3.046.069 €

festgesetzt.

§ 3

Der gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermö-
genshaushalt 2019 für 2020 wird für die

wasserversorgung auf 635.000 €

Abwasserbehandlung auf 2.312.000 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem wirtschaftsplan wird für die

Hinweis:
Die hier veröffentlichte satzung kann gem. § 27 a thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) ab dem 02.01.2019 
auch auf der internetseite des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR unter „www.rennsteigwasser.de/satzungen.aspx“ ein-
gesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung

der Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
RENNSTEIGWASSER für das Haushaltsjahr 2019  

vom 10.12.2018

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasser-
versorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR 
hat in öffentlicher sitzung am 27. 11. 2018 mit Beschluss-nr. 
221/110/18 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
samt wirtschaftsplan mit den dazugehörigen Anlagen beschlos-
sen. Der Zweckverband RennsteigwAsseR legte mit schrei-
ben vom 28. 11. 2019 die beschlossene Haushaltssatzung dem 
Landratsamt sonneberg zur rechtsaufsichtlichen genehmigung 
vor.

Das Landratsamt sonneberg, hier handelnd als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde gemäß § 118 Abs 1 satz 1 thürKO, ist zur 
erteilung der rechtsaufsichtlichen genehmigung der genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung des Zweck-
verbandes RennsteigwAsseR sachlich und örtlich zuständig 
(§ 21 Abs. 3 und § 57 Abs. 3 thürKO).

Mit schreiben vom 10.12.2018 wurde mit Aktenzeichen „L.15-
HH/2019-AZVR“ die genehmigung der genehmigungspflichtigen 
Bestandteile der Haushaltssatzung gemäß § 57 Abs 3 satz 1 
thürKO wie folgt erteilt:

a) Für den unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten ge-
samtbetrag der Kreditaufnahmen im wirtschaftsjahr 2019 in 
Höhe von insgesamt

3.046.069 € (3.046.069 € für die Abwasserbehandlung).

b) Für den unter § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 
2020 in Höhe von insgesamt

2.947.000 € (dav. 635.000 € für die wasserversorgung 
und

2.312.000 € für die Abwasserbehandlung).

Da die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR für das wirtschaftsjahr 2019 genehmigungspflichtige 
Bestandteile enthält, ist diese gemäß § 57 Abs. 3 thürKO so-
gleich nach der genehmigung öffentlich bekannt zu machen.

Die Haushaltssatzung 2019 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. sie liegt einschließlich der Bestandteile und Anlagen zur 
einsicht für den Zeitraum von 2 wochen nach erscheinungsda-
tum dieses Amtsblattes in der geschäftsstelle des Zweckverban-
des RennsteigwAsseR, sonneberger straße 120 in 98724 
neuhaus, zu den geschäftszeiten, öffentlich aus.

Darüber hinaus wird die Haushaltssatzung 2019 bis zur entlas-
tung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2019 nach § 80 Abs. 3 satz 1 thürKO i.V.m. § 57 Abs. 
3 thürKO zur einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

II.

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbe-

handlung RennsteigwAsseR
für das wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des thüringer gesetzes über die kom-
munale gemeinschaftsarbeit (thürKgg) vom 10. Oktober 2001 
(gVBl. s. 290), zuletzt geändert durch gesetz vom 23. Juli 2013 
(gVBl. s. 149), i. V. m. §§ 53 ff. der thüringer gemeinde- und 
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II.

4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Wasser-
benutzungssatzung des Zweckverbandes für Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RENNSTEIGWASSER  
(GS-WBS) vom 07.12.2018

Der Zweckverband für wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung RennsteigwAsseR neuhaus hat auf grund der 
§§ 16, 20 und 23 des gesetzes über die Kommunale gemein-
schaftsarbeit (thürKgg) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Oktober 2001 (gVBl. s. 290), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 23. Juli 2013 (gVBl. s. 194), der §§ 19 und 20 der 
thüringer gemeinde- und Landkreisordnung (thürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (gVBl.  
s. 41), zuletzt geändert durch gesetz vom 10. April 2018 (gVBl. 
s. 74), des § 61 des thüringer wassergesetzes (thürwg) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2009 (gVBl.  
s. 648) sowie der §§ 2, 10, 11, 12 und 14 des thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (thürKAg) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. september 2000 (gVBl. s. 301), zuletzt geändert 
durch gesetz vom 14. Juni 2017 (gVBl. s. 150), die folgende 
satzung beschlossen.

Artikel I

Die gebührensatzung zur wasserbenutzungssatzung des 
Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RennsteigwAsseR (gs-wBs) vom 11.09.2007 (Amts-
blatt des Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung RennsteigwAsseR vom 17.11.2007), zuletzt 
geändert durch die 3. satzung zur Änderung der gebührensat-
zung zur wasserbenutzungssatzung vom 12.12.2016 (Amtsblatt 
des Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung RennsteigwAsseR vom 23.12.2016) wird wie folgt 
geändert:

1. § 3a Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für grundstücke, die überwiegend der wohnnutzung die-
nen, wird die grundgebühr nach dem modifizierten einwohner-
maßstab bemessen.

Die grundgebühr beträgt

netto 7 % Mwst. brutto
a) für 0 bis 1 Person 120,00 €/

Jahr
8,40 €/

Jahr
128,40 €/

Jahr
zuzüglich
b) für jede weitere Person 15,00 €/

Jahr
1,05 €/

Jahr
16,05 €/

Jahr

Bei der tatsächlichen Verwendung von wasserzähler größer Q34, 
beträgt die grundgebühr gem. Buchstabe a:

netto 7 % Mwst. brutto
bis Q310 (alt Qn 6) 288,00 €/

Jahr
20,16 €/

Jahr
308,16 €/

Jahr
bis Q316 (alt Qn 10) 480,00 €/

Jahr
33,60 €/

Jahr
513,60 €/

Jahr“

Artikel II

Inkrafttreten

Diese satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

neuhaus/Rwg., den 07.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung
und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweise zu dieser öffentlichen Bekanntmachung:

Verstöße wegen der Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-

wasserversorgung auf 500.000 €

Abwasserbehandlung auf 500.000 €

also insgesamt auf 1.000.000 €

festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

neuhaus/Rwg., den 10.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung und
Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweise zu dieser öffentlichen Bekanntmachung:

Verstöße wegen der Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-
band RennsteigwAsseR schriftlich unter Angabe der grün-
de geltend gemacht werden.

werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

neuhaus am Rennweg, den 10.12.2018

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Die hier veröffentlichte satzung kann gem. § 27 a thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) ab dem 02.01.2019 
auch auf der internetseite des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR unter „www.rennsteigwasser.de/satzungen.aspx“ ein-
gesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung

der 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
zur Wasserbenutzungssatzung des Zweckverbandes 

für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
RENNSTEIGWASSER (GS-WBS) - vom 07. 12. 2018

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR hat o. 
g. satzung in öffentlicher sitzung am 27.11.2018 mit Beschluss-
nr. 222/110/18 beschlossen und gem. § 23 Abs. 1 thürKgg 
i.V.m. § 2 Abs. 5 thürKAg der Rechtsaufsichtsbehörde des 
Landratsamtes sonneberg zur Anzeige gebracht.

Das Landratsamt sonneberg, hier handelnd als untere Rechts-
aufsichtsbehörde nach § 46 Abs. 1 Pkt. 3 thürKgg, ist für die er-
teilung der eingangsbestätigung örtlich und sachlich zuständig.

Mit schreiben vom 06.12.2018 (Aktenzeichen: gs-wBs 4. Änd.) 
wurde die eingangsbestätigung gemäß § 23 Abs. 1 thürKgg 
i.V.m. § 2 Abs. 5 thürKAg erteilt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde weist ausdrücklich darauf hin, dass 
die satzung vor Ablauf des Monats bekannt gemacht werden 
darf, gem. § 23 Abs. 1 thürKgg i.V.m. § 2 Abs. 5 s. 3 thürKAg.

Die satzung wurde vom Verbandsvorsitzenden am 07.12.2018 
ausgefertigt. sie wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:
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1. im § 7 Abs. 1 satz 1 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „3“ 
ersetzt.

2. Der bisherige § 16 wird zu § 17.
3. es wird ein neuer § 16 eingefügt mit folgender Fassung:

„§ 16
Geschlechterneutralität

status- und Funktionsbezeichnungen in dieser satzung gelten 
jeweils in männlicher, weiblicher und diverser Form.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

neuhaus/Rwg., den 07.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung
und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

Eilhauer
Verbandsvorsitzender  -Ds-

Hinweise zu dieser öffentlichen Bekanntmachung:

Verstöße wegen der Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-
band RennsteigwAsseR schriftlich unter Angabe der grün-
de geltend gemacht werden.

werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

neuhaus am Rennweg, den 07.12.2018

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Die hier veröffentlichte satzung kann gem. § 27 a thüringer Ver-
waltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) ab dem 02. 01. 2019 
auch auf der internetseite des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR unter „www.rennsteigwasser.de/satzungen.aspx“ ein-
gesehen werden.

2. Satzung zur Änderung der Beitrags- 
satzung zur Entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes für Wasserversorgung

Öffentliche Bekanntmachung  
der 2. Satzung zur Änderung der Beitragssatzung  
zur Entwässerungssatzung des Zweckverbandes  
für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
RENNSTEIGWASSER (BS-EWS) vom 07.12.2018

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR hat o. 
g. satzung in öffentlicher sitzung am 27. 11. 2018 mit Beschluss-
nr. 224/110/18 beschlossen und gem. § 23 Abs. 1 thürKgg 
i.V.m. § 2 Abs. 5 thürKAg der Rechtsaufsichtsbehörde des 
Landratsamtes sonneberg zur erteilung der genehmigung bzw. 
der eingangsbestätigung vorgelegt.

Das Landratsamt sonneberg, hier handelnd als untere Rechts-
aufsichtsbehörde nach § 46 Abs. 1 Pkt. 3 thürKgg, ist für die er-
teilung der eingangsbestätigung örtlich und sachlich zuständig.

Mit schreiben vom 05.12. 2018 (Aktenzeichen: Bs-ews 2. Änd.) 
wurde die eingangsbestätigung gemäß § 23 Abs. 1 thürKgg 
i.V.m. § 2 Abs. 5 thürKAg erteilt.

band RennsteigwAsseR schriftlich unter Angabe der grün-
de geltend gemacht werden.

werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

neuhaus am Rennweg, den 07.12.2018

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Die hier veröffentlichte satzung kann gem. § 27 a thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) ab dem 02.01.2019 
auch auf der internetseite des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR unter „www.rennsteigwasser.de/satzungen.aspx“ ein-
gesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung

der 2. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung  
für die Rennsteigwasserwerke des Zweckverbandes 

für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
RENNSTEIGWASSER vom 07.12.2018

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR hat o. 
g. satzung in öffentlicher sitzung am 27. 11. 2018 mit Beschluss-
nr. 223/110/18 beschlossen und gem. § 23 Abs. 1 thürKgg 
i.V.m. § 21 Abs. 3 thürKO der Rechtsaufsichtsbehörde des Land-
ratsamtes sonneberg zur Anzeige gebracht.

Das Landratsamt sonneberg, hier handelnd als untere Rechts-
aufsichtsbehörde nach § 46 Abs. 1 Ziff. 3 thürKgg, ist für die er-
teilung der eingangsbestätigung örtlich und sachlich zuständig.

Mit schreiben vom 05. 12. 2018 (Aktenzeichen: Betriebss. 
- 2. Änd.) wurde die eingangsbestätigung gemäß § 23 Abs. 1 
thürKgg i.V.m. § 21 Abs. 3 s. 2 thürKO erteilt. Die Rechtsauf-
sichtsbehörde weist ausdrücklich darauf hin, dass diese satzung 
vor Ablauf des Monats bekannt gemacht werden darf.

Die satzung wurde vom Verbandsvorsitzenden am 07. 12. 2018 
ausgefertigt. sie wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

II.

2. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Renn-
steigwasserwerke des Zweckverbandes für Wasserversor-
gung und Abwasserbehandlung RENNSTEIGWASSER vom 
07.12.2018

Auf grund der §§ 2, 71 und 76 der thüringer gemeinde- und 
Landkreisordnung (thürKO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (gVBl. s. 41) zuletzt geändert 
durch gesetz vom 10. April 2018 (gVBl. s. 74) sowie des § 36 
des thüringer gesetz über die kommunale gemeinschaftsar-
beit (thürKgg) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Oktober 2001 (gVBl. s. 290) geändert durch gesetz vom 23. 
Juli 2013 (gVBl. s. 194) und des § 4 der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR, hat der Zweckverband 
für wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rennsteig-
wAsseR folgende satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Betriebssatzung für die Rennsteigwasserwerke des Zweck-
verbandes für wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
RennsteigwAsseR vom 06.11. 2009 (Amtsblatt des Zweck-
verbandes für wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
RennsteigwAsseR vom 06.10.2010, nr. 1/10), zuletzt ge-
ändert durch die 1. satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
für die Rennsteigwasserwerke vom 12.12.2016 (veröffentlicht 
im Amtsblatt des Zweckverbandes RennsteigwAsseR vom 
23.12.2016, 20. Jahrgang, nummer 1/2016), wird wie folgt ge-
ändert:
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Hinweis:
Die hier veröffentlichte satzung kann gem. § 27 a thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) ab dem 02.01.2019 
auch auf der internetseite des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR unter „www.rennsteigwasser.de/satzungen.aspx“ ein-
gesehen werden.

3. Änderung der Geschäftsordnung  
zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 

für Wasserversorgung

Öffentliche Bekanntmachung 
der 3. Änderung der Geschäftsordnung zur Verbands-
satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung 

und Abwasserbehandlung RENNSTEIGWASSER  
vom 07.12.2018

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR hat o. 
g. geschäftsordnung in öffentlicher sitzung am 27.11.2018 mit 
Beschluss-nr. 214/110/18 beschlossen.

Die geschäftsordnung wurde vom Verbandsvorsitzenden am 
07.12.2018 ausgefertigt. sie wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht:

II.

3. Änderung der Geschäftsordnung zur Verbandssatzung 
des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung RENNSTEIGWASSER vom 07.12.2018

Auf grund der §§ 26 ff. des gesetzes über die kommunale ge-
meinschaftsarbeit (thürKgg) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Oktober 2001 (gVBl. s. 290), zuletzt geändert 
durch gesetz vom 23. Juli 2013 (gVBl. s. 194), hat die Verbands-
versammlung des Zweckverbandes RennsteigwAsseR fol-
gende 3. Änderung der geschäftsordnung zur Verbandssatzung 
beschlossen:

Artikel 1

Die geschäftsordnung zur Verbandssatzung des Zweckver-
bandes RennsteigwAsseR vom 29.10.2013, veröffentlicht 
im Amtsblatt des Zweckverbandes für wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR vom 20.12.2013, 
17. Jahrgang, nummer 1/2013, zuletzt geändert durch die 2. 
Änderung der geschäftsordnung vom 08.12.2017 (veröffentlicht 
im Amtsblatt des Zweckverbandes RennsteigwAsseR vom 
22.12.2017, 21. Jahrgang, nummer 1/2017), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a. nr. 9 erhält folgende Fassung:

„9. Bestellung und Abberufung des geschäftsleiters 
und seines stellvertreters,“

b. in nr. 13 wird das Zeichen „.“ durch das Zeichen „,“ er-
setzt.

c. nach nr. 13 werden folgende nr. neu eingefügt:

„14. Beschlussfassung zur Berufung von bis zu 2 sach-
kundige Bürger die der Verbandsausschuss beratend 
hinzuziehen kann,

15. Beschlussfassung über die entschädigung der eh-
renamtlichen Verbandsausschussmitglieder sowie der 
hinzugezogenen sachkundigen Bürger.“

2. § 11 Abs. 1 satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsvorsit-
zenden, dessen stellvertreter und weiteren drei Mitgliedern.“

gemäß § 2 Abs. 5 s. 3 thürKAg weist die Rechtsaufsichtsbehör-
de ausdrücklich darauf hin, dass diese satzung vor Ablauf des 
Monats bekannt gemacht werden darf.

Die satzung wurde vom Verbandsvorsitzenden am 07.12.2018 
ausgefertigt. sie wird hiermit öffentlich bekannt gemacht:

II.

2. Satzung zur Änderung der Beitragssatzung zur Entwässe-
rungssatzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung 
und Abwasserbehandlung RENNSTEIGWASSER (BS-EWS) 
vom 07.12.2018

Der Zweckverband für wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RennsteigwAsseR neuhaus (künftig Zweckverband 
RennsteigwAsseR) hat auf grund der §§ 16, 20 und 23 des 
gesetzes über die kommunale gemeinschaftsarbeit (thürKgg) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 
(gVBl. s. 290), geändert durch gesetz vom 23. Juli 2013 (gVBl. 
s. 194), der §§ 19 und 20 der neubekanntmachung der thü-
ringer gemeinde- und Landkreisordnung (thüringer Kommunal-
ordnung - thürKO -) vom 28. Januar 2003 (gVBl. s. 41), zuletzt 
geändert durch gesetz vom 10. April 2018 (gVBl. s. 74), des § 
61 des thüringer wassergesetzes (thürwg) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. August 2009 (gVBl. s. 648), sowie der 
§§ 2, 7, 7 b, 10, 11, 12 und 14 des thüringer Kommunalabgaben-
gesetzes (thürKAg) in der Fassung vom 19. september 2000 
(gVBl. s. 301), zuletzt geändert durch gesetz vom 14. Juni 2017 
(gVBl. s. 150), die folgende satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Beitragssatzung zur entwässerungssatzung des Zweckver-
bandes für wasserversorgung und Abwasserbehandlung Renn-
steigwAsseR (Bs-ews) vom 21.07.2014 (Amtsblatt des 
Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RennsteigwAsseR vom 01.08.2014, nummer 1/2014), 
zuletzt geändert durch die 1. satzung zur Änderung der Bs-ews 
vom 04.12.2014 (Amtsblatt des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR vom 
22.12.2014, nummer 2/2014), wird wie folgt geändert: wird wie 
folgt geändert:

1. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

die worte „gemeinde wittgendorf“ werden durch die worte 
„stadt saalfeld Ortsteil wittgendorf“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

neuhaus/Rwg., den 07.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung
und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweise zu dieser öffentlichen Bekanntmachung:

Verstöße wegen der Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die genehmigung, die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Zweckver-
band RennsteigwAsseR schriftlich unter Angabe der grün-
de geltend gemacht werden.

werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

neuhaus am Rennweg, den 07.12.2018

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender
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1. Der mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk am 17. 
Juli 2018 testierte Jahresabschluss 2017 des Zweckver-
bandes RennsteigwAsseR zum 31.12.2017 wird von 
der Verbandsversammlung genehmigt; sie stellt den vorlie-
genden Jahresabschluss 2017 mit der Bilanzsumme von 
105.344.201,31 € (nach neutralisierung der Verrechnungs-
konten tw und Aw) fest.

Die Bilanzsumme für den Betriebszweig trinkwasser 
beträgt ohne neutralisierung des Verrechnungskontos 
37.181.849,13 €. Die Bilanzsumme für den Betriebszweig 
Abwasser beträgt ohne neutralisierung des Verrechnungs-
kontos 69.136.217,49 €.

Die Bilanzsumme des Verrechnungskontos beträgt jeweils 
973.865,31 €, im trinkwasser als Verbindlichkeit gegenüber 
Abwasser (PAssiVA - seite der Bilanz), im Abwasser als 
Forderung gegen trinkwasser (AKtiVA - seite der Bilanz).

Der Jahresüberschuss des Betriebszweigs trinkwasser be-
trägt zum 31.12.2017 171.309,06 €. Die zum 31.12.2016 ge-
bildete Rückstellung für Kostenüberdeckung (86.040,39 €) 
wird aufgrund des in 2017 entstandenen gewinn zuzüglich 
der zu passivierenden Finanzhilfe (70.000 €) in Höhe von 
241.309,06 € erhöht. somit ergibt sich zum 31.12.2017 ein 
saldo bei der Rückstellung für Kostenüberdeckung in Höhe 
von 327.349,45 €.

Der Jahresüberschuss des Betriebszweigs Abwasser be-
trägt zum 31.12.2017 insgesamt 72.233,75 €. Die zum 
31.12.2016 gebildete Rückstellung für Kostenüberde-
ckung (917.015,27 €) wird um den in 2017 entstande-
nen gewinn zuzüglich der zu passivierenden Finanzhilfe  
(70.000 €) in Höhe von 142.233,75 € erhöht. somit ergibt 
sich zum 31.12.2017 ein saldo bei der Rückstellung für Kos-
tenüberdeckung in Höhe von 1.059.249,02 €.

2. Dem Verbandsvorsitzenden, dem Verbandsausschuss und 
der werkleitung wird entlastung für das wirtschaftsjahr 
2017 erteilt.

Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der als wirtschafts-
prüfer beauftragten tMA - treuhand für den Mittelstand Aktien-
gesellschaft wirtschaftsprüfungsgesellschaft München - für den 
Jahresabschluss 2017 lautet:

„wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbandes für 
wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rennsteig-
wAsseR, neuhaus am Rennweg, für das geschäftsjahr vom 
01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen sowie der Be-
triebssatzung liegen in der Verantwortung der werkleitung des 
eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben.

wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HgB 
und § 25 thüreBV unter Beachtung der vom institut der wirt-
schaftsprüfer (iDw) festgestellten deutschen grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
eigenbetriebes sowie die erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. im Rahmen der Prüfung werden die wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von stichproben 

3. § 11 Abs. 1 satz 5 erhält folgende Fassung:

„Für jedes dieser Mitglieder des Verbandsausschusses 
wählt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte einen per-
sönlichen stellvertreter.“

4. § 11 Abs. 1 satz 8 erhält folgende Fassung:

„Der Verbandsausschuss tagt regelmäßig zwischen den 
Verbandsversammlungen, jedoch mindestens zweimal jähr-
lich.“

5. Der bisherige § 14 wird zu § 15.

6. es wird ein neuer § 14 eingefügt mit folgender Fassung:

„§ 14
Geschlechterneutralität

status- und Funktionsbezeichnungen in dieser geschäftsord-
nung gelten jeweils in männlicher, weiblicher und diverser Form.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der geschäftsordnung tritt am 01.01.2019 in 
Kraft.

neuhaus/Rwg., den 07.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung und
Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweise zu dieser öffentlichen Bekanntmachung:

Verstöße wegen der Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber dem Zweckverband Rennsteig-
wAsseR schriftlich unter Angabe der gründe geltend gemacht 
werden.

werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die-
se Verstöße unbeachtlich.

neuhaus am Rennweg, den 07.12.2018

gez. Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Die hier veröffentlichte geschäftsordnung kann gem. § 27 a 
thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) ab dem 
02.01.2019 auch auf der internetseite des Zweckverbandes 
RennsteigwAsseR unter „www.rennsteigwasser.de/satzun-
gen.aspx“ eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung

des Beschlusses zur Feststellung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2017 des Zweckverbandes 

RENNSTEIGWASSER sowie die Verwendung  
des Jahresergebnisses gemäß § 85 der  

Thüringer Kommunalordnung und § 25 Abs. 2  
der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR hat in ihrer sitzung am 18.09.2018 mit Beschluss nr. 
209/109/18 die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 wie 
nachfolgt beschlossen:
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Beschluss Nr. 209/109/18
Die Verbandsversammlung beschließt auf empfehlung des Ver-
bandsausschusses:

1. Der mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk am 17. 
Juli 2018 testierte Jahresabschluss 2017 des Zweckverban-
des RennsteigwAsseR 2017 wird von der Verbandsver-
sammlung genehmigt; sie stellt den vorliegenden Jahresab-
schluss 2017 mit der Bilanzsumme von 105.344.201,31 € 
(nach neutralisierung der Verrechnungskonten tw und Aw) 
fest.
Die Bilanzsumme für den Betriebszweig trinkwasser 
beträgt ohne neutralisierung des Verrechnungskontos 
37.181.849,13 €. Die Bilanzsumme für den Betriebszweig 
Abwasser beträgt ohne neutralisierung des Verrechnungs-
kontos 69.136.217,49 €.
Die Bilanzsumme des Verrechnungskontos beträgt jeweils 
973.865,31 €, im trinkwasser als Verbindlichkeit gegenüber 
Abwasser (PAssiVA - seite der Bilanz), im Abwasser als 
Forderung gegen trinkwasser (AKtiVA - seite der Bilanz).
Der Jahresüberschuss des Betriebszweigs trinkwasser be-
trägt zum 31.12.2017 171.309,06 €. Die zum 31.12.2016 
gebildete Rückstellung für Kostenüberdeckung (86.040,39 €) 
wird aufgrund des in 2017 entstandenen gewinn zuzüglich 
der zu passivierenden Finanzhilfe (70.000 €) in Höhe von 
241.309,06 € erhöht. somit ergibt sich zum 31.12.2017 ein 
saldo bei der Rückstellung für Kostenüberdeckung in Höhe 
von 327.349,45 €.
Der Jahresüberschuss des Betriebszweigs Abwasser beträgt 
zum 31.12.2017 insgesamt 72.233,75 €. Die zum 31.12.2016 
gebildete Rückstellung für Kostenüberdeckung (917.015,27 
€) wird um den in 2017 entstandenen gewinn zuzüglich 
der zu passivierenden Finanzhilfe (70.000 €) in Höhe von 
142.233,75 € erhöht. somit ergibt sich zum 31.12.2017 ein 
saldo bei der Rückstellung für Kostenüberdeckung in Höhe 
von 1.059.249,02 €.

2. Dem Verbandsvorsitzenden, dem Verbandsausschuss und 
der werkleitung wird entlastung für das wirtschaftsjahr 2017 
erteilt.

gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 210/109/18
Die Verbandsversammlung beschließt, die Änderung des der-
zeitig gültigen Abwasserbeseitigungskonzeptes für die stadt 
neuhaus/Rwg. mit Rückförderung des schmutzwassers der in-
vestitionsmaßnahme „sonneberger straße - Abschnitt Kreuzung 
Clara-Zetkin-straße bis Ortsausgang neuhaus am Rennweg“ 
mittels Pumpwerk und Druckleitung auf das Ortsnetz der stadt 
neuhaus/Rwg. mit weiterleitung zur Kläranlage Lichte.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschlüsse der 110. Verbandsversammlung  
am 27.11.2018

Beschluss Nr. 211/110/18
1. Die Verbandsversammlung stellt die ordnungsgemäß er-

folgte einladung für die 110. Verbandsversammlung am 
27.11.2018 fest.

2. Mit 16 anwesenden von 28 stimmen ist die Verbandsver-
sammlung beschlussfähig.

3. Die Verbandsversammlung bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 212/110/18
Die Verbandsversammlung bestätigt die niederschrift über die 
109. Verbandsversammlung am 18.09.2018.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 213/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die 14. satzung zur Ände-
rung und ergänzung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
RennsteigwAsseR.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 214/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die 3. Änderung der ge-
schäftsordnung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 
RennsteigwAsseR.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen 
der werkleitung sowie die würdigung der gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
landesrechtlichen Bestimmungen sowie der Betriebssatzung und 
vermittelt unter Beachtung der grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des eigenbetrie-
bes. Der Lagebericht steht im einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des eigenbetriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.“

München, 17. Juli 2018

t M A treuhand für den Mittelstand
Aktiengesellschaft 
wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez.: eckehard Breitenbach gez.: Dr. Peter Alavi Dehkordi
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer“

Der Jahresabschluss 2017 und der Lagebericht liegen zur ein-
sicht in der geschäftsstelle des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR, sonneberger straße 120 in 98724 neuhaus am 
Rennweg, nach erscheinen dieses Amtsblattes, zu den üblichen 
geschäftszeiten öffentlich für einen Zeitraum von 2 wochen aus.

neuhaus/Rwg., 20.09.2018

Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Beschlüsse der Verbandsversammlung

Beschlüsse der 109. Verbandsversammlung  
am 18.09.2018

Beschluss Nr. 205/109/18
1. Die Verbandsversammlung stellt die ordnungsgemäß er-

folgte einladung für die 109. Verbandsversammlung am 
18.09.2018 fest.

2. Mit 20 anwesenden von 28 stimmen ist die Verbandsver-
sammlung beschlussfähig.

3. Die Verbandsversammlung bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender
Beschluss Nr. 206/109/18
Die Verbandsversammlung bestätigt die niederschrift über die 
108. Verbandsversammlung am 28.11.2017.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 207/109/18
Die Verbandsversammlung bestätigt die Feststellung des Ver-
bandsausschusses, dass die durch die Verbandsversammlung 
mit Abstimmung in der gründungsversammlung am 10.05.1993 
erfolgte Bestellung des Herrn Karl-Heinz seidel zum geschäfts-
leiter des Zweckverbandes RennsteigwAsseR und werklei-
ter der Rennsteigwasserwerke mit seinem Ausscheiden aus dem 
Zweckverband am 31.03.1998 erloschen ist.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 208/109/18
Die Verbandsversammlung nimmt den Vorschlag des Ver-
bandsausschusses an und beschließt gemäß § 7 Ziff. 9 der 
Verbandssatzung sowie § 4 Ziff. 9 der geschäftsordnung zur 
Verbandssatzung und § 5 Ziff. 5 der Betriebssatzung für die 
Rennsteigwasserwerke des Zweckverbandes in der jeweils gül-
tigen Fassung, Dipl.-Kauffrau Cathleen guntern-Conradi als 
Leiterin der geschäftsstelle des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR und werkleiterin der Rennsteigwasserwerke ab dem 
01.01.2019 zu bestellen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender
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Beschluss Nr. 416/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt die niederschrift der 166. Ver-
bandsausschusssitzung vom 07.11.2017.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 417/A/2018
Der Verbandsausschuss beschließt, die Bauleistungen zum Pro-
jekt „Piesau Mittelberg, BA Unterer Mittelberg“ als Maßnahme 
aus der VO wsg Leibis/Lichte an den wirtschaftlichsten Bieter 
zu vergeben.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 418/A/2018
Der Verbandsausschuss beschließt die Beauftragung der Kal-
kulation der Abwassergebühren des Zweckverbandes Renn-
steigwAsseR für den Zeitraum 2019 bis 2022 in 2018.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 419/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt das vorliegende Personal-
entwicklungskonzept 2018 des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

168. Verbandsausschusssitzung am 07.08.2018

Beschluss Nr. 420/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt für die 168. Verbandsausschuss-
sitzung am 07.08.2018 die ordnungsgemäße einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest und bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 421/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt die niederschrift der 167. Ver-
bandsausschusssitzung vom 11.04.2018.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 422/A/2018
Der Verbandsausschuss stimmt dem Vergleichsvorschlag in ei-
nem verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 423/A/2018
Der Verbandsausschuss beschließt die Beteiligung des Zweck-
verbandes RennsteigwAsseR im Rahmen der Arbeitsgrup-
pe „Klärschlammkooperation thüringen“ zur Vorbereitung einer 
gemeinsamen Ausschreibung von Leistungen zur Klärschlamm-
beseitigung der beteiligten Aufgabenträger 2020 bis 2022.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 424/A/2018
Der Verbandsausschuss beschließt die Beteiligung des Zweck-
verbandes RennsteigwAsseR im Rahmen der Arbeitsgrup-
pe „Klärschlammkooperation thüringen“ zur Vorbereitung einer 
gemeinsamen strategie für die optimale Klärschlammbeseiti-
gung der beteiligten Aufgabenträger gemäß Klärschlamm-, Dün-
gemittel- und Düngemittelausbringungsverordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 425/A/2018
Der Verbandsausschuss beschließt, die Vergabe der Bauleistun-
gen zum Projekt „Kläranlage Cursdorf und Zulaufsammler - För-
dermaßnahme 2018/19“ an den wirtschaftlichsten Bieter.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 426/A/2018
Der Verbandsausschuss stimmt dem Vertragsentwurf des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR auf gewährung eines 
großkundenpreises 2018 zu. Der Verbandsvorsitzende wird zur 
Vertragsunterzeichnung ermächtigt.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 427/A/2018
Der Verbandsausschuss stimmt der Verwaltungsvereinbarung 
des Zweckverbandes RennsteigwAsseR mit dem straßen-
bauamt südwestthüringen zur Realisierung der gemeinschafts-
maßnahme L 1112 OD scheibe-Alsbach zu und ermächtigt den 
Verbandsvorsitzenden zur Unterzeichnung der Vereinbarung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 215/110/18
Die Verbandsversammlung nimmt den Vorschlag des Ver-
bandsausschusses an und beschließt gemäß § 7 Ziff. 9 der 
Verbandssatzung sowie § 4 Ziff. 9 der geschäftsordnung zur 
Verbandssatzung und § 5 Ziff. 5 der Betriebssatzung für die 
Rennsteigwasserwerke des Zweckverbandes in der jeweils gülti-
gen Fassung, Herrn Andreas schöpke als stellvertreter der ge-
schäfts- bzw. werkleiterin des Zweckverbandes bzw. der Renn-
steigwasserwerke ab dem 01.01.2019 zu bestellen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 216/110/18
Die Verbandsversammlung stellt fest, dass die Bestellung des 
derzeitigen Leiters der geschäftsstelle des Zweckverbandes 
RennsteigwAsseR und des werkleiters der Rennsteigwas-
serwerke, Herr Bernd Lange, zum 31.12.2018 auf grund des 
eintritts in den Rentenstand endet.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 217/110/18
Die Verbandsversammlung stellt fest, dass die Bestellung des 
derzeitigen stellvertreters des Leiters der geschäftsstelle des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR und des werkleiters der 
Rennsteigwasserwerke, Herr Roland Hampe, zum 31.12.2018 
auf grund des eintritts in den Rentenstand endet.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 218/110/18
Die Verbandsversammlung bestätigt die Planungsrechnung 
2018 - 2028 des Zweckverbandes RennsteigwAsseR.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 219/110/18
Die Verbandsversammlung bestätigt die gebührenkalkulation 
Abwasser für den Zeitraum 2019 bis 2022 des Zweckverbandes 
RennsteigwAsseR.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 220/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die 4. satzung zur Ände-
rung der satzung über die erhebung von gebühren und die Fest-
setzung von Kostenerstattungen zur entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR (gs-ews).
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 221/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 
2019 des Zweckverbandes RennsteigwAsseR - einschließ-
lich der Bestandteile und Anlagen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 222/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die 4. satzung zur Ände-
rung der gebührensatzung zur wasserbenutzungssatzung des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR (gs-wBs).
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 223/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die 2. satzung zur Än-
derung der Betriebssatzung für die Rennsteigwasserwerke des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 224/110/18
Die Verbandsversammlung beschließt die 2. satzung zur Än-
derung der Beitragssatzung zur entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RennsteigwAsseR (Bs-ews).
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschlüsse  
der Verbandsausschusssitzungen

167. Verbandsausschusssitzung am 11.04.2018

Beschluss Nr. 415/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt für die 167. Verbandsausschuss-
sitzung am 11.04.2018 die ordnungsgemäße einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest und bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender
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Beschluss Nr. 439/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt die niederschrift der 169. Ver-
bandsausschusssitzung vom 04.09.2018.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 440/A/2018
Der Verbandsausschuss beschließt, die Vergabe der Bauleistun-
gen zum Projekt „Verbindungssammler Oberweißbach/Lichten-
hain zur Kläranlage Mellenbach - Fördermaßnahme 2018/19“ an 
den wirtschaftlichsten Bieter.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

171. Verbandsausschusssitzung am 06.11.2018

Beschluss Nr. 441/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt für die 171. Verbandsausschuss-
sitzung am 06.10.2018 die ordnungsgemäße einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest und bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 442/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt die niederschrift der 170. Ver-
bandsausschusssitzung vom 18.09.2018.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 443/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der 14. satzung zur 
Änderung und ergänzung der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes RennsteigwAsseR zur Kenntnis und verweist ihn an 
die Verbandsversammlung zur Beschlussfassung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 444/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der 3. Änderung der 
geschäftsordnung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 
RennsteigwAsseR zur Kenntnis und verweist ihn an die Ver-
bandsversammlung zur Beschlussfassung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 445/B/2018
Der Verbandsausschuss folgt dem Vorschlag des Verbandsvor-
sitzenden, der werkleitung und der designierten geschäfts- und 
werkleiterin. er beschließt gemäß § 7 Ziff. 9 der Verbandssatzung 
sowie § 4 Ziff. 9 der geschäftsordnung zur Verbandssatzung und 
§ 5 Ziff. 5 der Betriebssatzung für die Rennsteigwasserwerke des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR in der jeweils gültigen 
Fassung, der Verbandsversammlung Herrn Andreas schöpke 
als stellvertreter der geschäfts- bzw. werkleiterin des Zweckver-
bandes bzw. der Rennsteigwasserwerke ab dem 01.01.2019 zur 
Bestellung vorzuschlagen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 446/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt fest, dass die Bestellung des der-
zeitigen Leiters der geschäftsstelle des Zweckverbandes Renn-
steigwAsseR und werkleiters der Rennsteigwasserwerke, 
Herr Bernd Lange, auf grund des eintritts in den Rentenstand 
zum 31.12.2018 endet. Der Verbandsausschuss leitet diese 
Feststellung weiter zur Verbandsversammlung zur Beschlussfas-
sung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 447/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt fest, stellt fest, dass die Bestellung 
des derzeitigen stellvertreters des Leiters der geschäftsstelle 
des Zweckverbandes RennsteigwAsseR und werkleiters 
der Rennsteigwasserwerke, Herr Roland Hampe, auf grund des 
eintritts in den Rentenstand zum 31.12.2018 endet. Der Ver-
bandsausschuss leitet diese Feststellung weiter zur Verbands-
versammlung zur Beschlussfassung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 448/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt die Planungsrechnung 2018 - 
2028 des Zweckverbandes RennsteigwAsseR zur Kenntnis 
und verweist sie an die Verbandsversammlung. Der Verbands-
ausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung die Planungs-
rechnung 2018 - 2028 per Beschluss zu bestätigen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschlüsse Nr. 428/A/2018 und 429/A/2018
Der Verbandsausschuss stimmt den beantragten Ratenzahlun-
gen zu.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 430/A/2018
Der Verbandsausschuss nimmt ein Vergleichsangebot an und 
stimmt damit der notwendigen unbefristeten niederschlagung 
von Forderungen aus Beiträgen zu.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 431/B/2018
Der Verbandsausschuss beschließt gemäß § 7 Ziff. 9 der Ver-
bandssatzung sowie § 4 Ziff. 9 der geschäftsordnung zur Ver-
bandssatzung und § 5 Ziff. 5 der Betriebssatzung für die Renn-
steigwasserwerke des Zweckverbandes in der jeweils gültigen 
Fassung, der Verbandsversammlung Frau Cathleen guntern-
Conradi als Leiterin der geschäftsstelle des ZVR und werklei-
terin der Rennsteigwasserwerke ab dem 01.01.2019 zur Bestel-
lung vorzuschlagen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

169. Verbandsausschusssitzung am 04.09.2018

Beschluss Nr. 432/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt für die 169. Verbandsausschuss-
sitzung am 04.09.2018 die ordnungsgemäße einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest und bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 433/B/2018
Der Verbandsausschuss beschließt, dem Bürgermeister der 
stadt neuhaus am Rennweg, Herrn Uwe scheler, ein uneinge-
schränktes Rederecht in den Verbandsausschusssitzungen, bis 
zur nächsten wahl für den Verbandsausschuss, zu erteilen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 434/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt die niederschrift der 168. Ver-
bandsausschusssitzung vom 07.08.2018.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 435/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt fest, dass die durch die Verbands-
versammlung mit Abstimmung in der gründungsversammlung 
am 10.05.1993 erfolgte Bestellung des Herr Karl-Heinz seidel 
zum geschäftsleiter des Zweckverbandes RennsteigwAs-
seR und werkleiter der Rennsteigwasserwerke mit seinem 
Ausscheiden aus dem Zweckverband am 31.03.1998 erloschen 
ist. Der Verbandsauschuss empfiehlt der Verbandsversammlung 
diese Feststellung per Beschluss zu bestätigen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 436/B/2018
Der Verbandsausschuss bestätigt den entwurf der Beschluss-
vorlage zur 109. Verbandsversammlung - Jahresabschluss 2017 
des Zweckverbandes RennsteigwAsseR. Der Verbandsau-
schuss empfiehlt der Verbandsversammlung die Zustimmung 
zum Jahresabschluss 2017 gemäß der Beschlussvorlage.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 437/A/2017
Der Verbandsausschuss stimmt der Änderung des derzeit gül-
tigen Abwasserbeseitigungskonzeptes für die stadt neuhaus/
Rwg. mit Rückförderung des schmutzwassers der investitions-
maßnahme „sonneberger straße - Abschnitt Kreuzung Clara-
Zetkin-straße bis Ortsausgang neuhaus am Rennweg“ mittels 
Pumpwerk und Druckleitung auf das Ortsnetz der stadt neu-
haus/Rwg. mit weiterleitung zur Kläranlage Lichte zu. Der Ver-
bandsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung dieser 
Änderung zu beschließen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

170. Verbandsausschusssitzung am 18.09.2018

Beschluss Nr. 438/B/2018
Der Verbandsausschuss stellt für die 170. Verbandsausschuss-
sitzung am 18.09.2018 die ordnungsgemäße einladung und die 
Beschlussfähigkeit fest und bestätigt die tagesordnung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender
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henden Druckminderschachts der trinkwasserversorgung des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR zuzustimmen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Hinweis auf Benachrichtigung der öffent- 
lichen Zustellung in der Geschäftsstelle  
des Zweckverbandes RENNSTEIGWASSER
in der geschäftsstelle des Zweckverbandes RennsteigwAs-
seR, sonneberger straße 120 in 98724 neuhaus/Rwg., wurden 
Benachrichtigungen der öffentlichen Zustellung durch Aushang 
öffentlich bekannt gegeben. Diese öffentliche Bekanntgabe er-
folgte, weil die ermittlung der eigentümerdaten ergebnislos ge-
blieben war.

Die bekannt gemachten Benachrichtigungen können gegen 
Vorlage eines gültigen Personaldokumentes oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter in der geschäftsstelle des Zweckver-
bandes RennsteigwAsseR abgeholt werden.
im einzelnen betrifft dies:

Name des 
Eigentümers

Vorname 
des Eigentümers

letzte bekannte An-
schrift des Eigentümers

Baertsch Claudia
Altstadtstraße 6
98724 neuhaus am 
Rennweg

Bock Kerstin Paulinenstraße 8
04315 Leipzig

Fiedler Matthias endersstraße 2
04177 Leipzig

schneider Jörg eisenstraße 5
07318 saalfeld

tolen Johannes Hermanus
Zirkel 6
98746 Mellenbach-
glasbach

Nichtamtlicher Teil

Hinweis

auf die öffentliche Bekanntmachung der 14. Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-

bandes für Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RENNSTEIGWASSER vom 07.12.2018

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR hat o. 
g. satzung in öffentlicher sitzung am 27.11.2018 mit Beschluss-
nr. 213/110/18 beschlossen und gem. § 42 Abs. 1 satz 1 nr. 1 
thürKgg i.V.m. § 42 Abs. 2 thürKgg der Rechtsaufsichtsbehör-
de des Landratsamtes sonneberg zur Anzeige gebracht.

Das Landratsamt sonneberg, hier handelnd als untere staatliche 
Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 46 Pkt. 3 thürKgg ist zur er-
teilung der eingangsbestätigung örtlich und sachlich zuständig.

Mit schreiben vom 04.12.2018 wurde unter dem Aktenzeichen: 
„Verbandss.- 14. Änd.“ die eingangsbestätigung erteilt.

Die satzung wurde vom Verbandsvorsitzenden am 07.12.2018 
ausgefertigt. sie wird im Amtsblatt des Landkreises sonneberg 
öffentlich bekannt gemacht.

Beschluss Nr. 449/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt die gebührenkalkulation Ab-
wasser für den Zeitraum 2019 bis 2022 zur Kenntnis. Der Ver-
bandsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung diese ge-
bührenkalkulation Abwasser für den Zeitraum 2019 bis 2022 zu 
bestätigen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 450/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der 4. satzung zur 
Änderung der satzung über die erhebung von gebühren und 
die Festsetzung von Kostenerstattungen zur entwässerungssat-
zung des Zweckverbandes RennsteigwAsseR (gs-ews) 
zur Kenntnis und verweist ihn an die Verbandsversammlung zur 
Beschlussfassung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 451/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der Haushaltssat-
zung 2019 des Zweckverbandes RennsteigwAsseR ein-
schließlich der Bestandteile und Anlagen zur Kenntnis und ver-
weist ihn an die Verbandsversammlung. Der Verbandsausschuss 
empfiehlt der Verbandsversammlung, der Haushaltsatzung 2019 
zuzustimmen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 452/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der 4. satzung zur 
Änderung der gebührensatzung zur wasserbenutzungssatzung 
des Zweckverbandes RennsteigwAsseR (gs-wBs) zustim-
mend zur Kenntnis. er verweist diesen an die Verbandsversamm-
lung zur Diskussion und Beschlussfassung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 453/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der 2. satzung zur 
Änderung der Betriebssatzung für die Rennsteigwasserwerke 
des Zweckverbandes RennsteigwAsseR zur Kenntnis und 
verweist ihn an die Verbandsversammlung zur Beschlussfas-
sung.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 454/B/2018
Der Verbandsausschuss nimmt den entwurf der 2. satzung zur 
Änderung der Beitragssatzung zur entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes für wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RennsteigwAsseR (Bs-ews) zur Kenntnis und ver-
weist ihn an die Verbandsversammlung zur Beschlussfassung. 
Der Verbandsversammlung wird empfohlen, dem satzungsent-
wurf zuzustimmen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 455/B/2018
Der Verbandsausschuss bevollmächtigt die werkleitung bei Vor-
liegen des nachweises der unbilligen Härte nach § 122 AO einer 
beantragten Ratenzahlung zuzustimmen.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 456/B/2018
Der Verbandsausschuss beschließt die Beauftragung zur Prü-
fung des Jahresabschlusses 2018 des Zweckverbandes Renn-
steigwAsseR in 2019 (gemäß § 12 Abs. 3 Ziff. 13 der ge-
schäftsordnung zur Verbandssatzung vom 29.10.2013 in der 
derzeit gültigen Fassung)
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 457/B/2018
Der Verbandsausschuss beschließt die Beauftragung eines 
Dienstleisters mit den Leistungen zur erfüllung der Aufgaben der 
Plankammer (gemäß § 12 Abs. 3 Ziff. 4 der geschäftsordnung 
zur Verbandssatzung vom 29.10.2013 in der derzeit gültigen 
Fassung). Die Aufgaben sollen im ersten Halbjahr 2019 übertra-
gen werden.
gez.: eilhauer, Verbandsvorsitzender

Beschluss Nr. 458/B/2018
Der Verbandsausschuss beschließt, dem vorgeschlagenen 
grundstückserwerb in der gemarkung Cursdorf - Dürrer Hügel, 
zu den vorliegenden Konditionen, zur sicherung des aufste-
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4. Feststellung des Jahresabschlusses,

5. Festsetzung der Verbandsumlage,

6. wahl des Vorsitzenden, dessen stellvertreters und 
des Verbandsausschusses,

7. erlass und Änderung der geschäftsordnung für die 
Verbandsversammlung,

8. entscheidung und Beschlussfassung über die Bildung 
von Ausschüssen,

9. Bestellung und Abberufung des geschäftsleiters und 
seines stellvertreters,

10. Veräußerung und erwerb von grundstücken und sons-
tigem Anlagevermögen und immobilien,

11. Zustimmung zur Lieferung an nichtmitglieder und die 
Festsetzung des entgeltes,

12. Zustimmung zur Übernahme des Abwassers von 
nichtmitgliedern und die Festsetzung des entgeltes,

13. Zustimmung zur erbringung von Leistungen für nicht-
mitglieder,

14. Beschlussfassung zur Berufung von bis zu 3 sachkun-
digen Bürgern, die dem Verbandsausschuss beratend 
angehören,

15. Beschlussfassung über die Höhe der entschädigung 
der ehrenamtlichen Verbandsausschussmitglieder so-
wie der hinzugezogenen sachkundigen Bürger.“

3. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9
Verbandsausschuss

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsvor-
sitzenden, dessen stellvertreter und weiteren 3 Mitgliedern.

(2) Diese Mitglieder des Verbandsausschusses werden von 
der Verbandsversammlung gesondert gewählt. Für jedes 
Mitglied des Verbandsausschusses wählt die Verbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte einen persönlichen stellvertreter.

(3) im Verhinderungsfall des Verbandsvorsitzenden und 
dessen stellvertreters übernimmt das an Jahren älteste 
Mitglied des Verbandsausschusses die geschäfte des stell-
vertretenden Verbandsvorsitzenden. ist dieses Mitglied des 
Verbandsausschusses ebenfalls verhindert, gehen die ge-
schäfte des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden an das 
nächst jüngere Mitglied des Verbandsausschusses über.

(4) Der Verbandsausschuss tagt regelmäßig zwischen den 
Verbandsversammlungen und auf einberufung durch den 
Verbandsvorsitzenden.

(5) Der Verbandsausschuss führt die Vorberatung aller Zu-
ständigkeiten der Verbandsversammlung.“

4. § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11
Haushaltssatzung/Wirtschaftsplan

(1) Der entwurf der Haushaltssatzung nebst wirtschaftsplan 
ist den Verbandsmitgliedern spätestens vier wochen vor der 
Beschlussfassung in der Verbandsversammlung zu überge-
ben. Die Haushaltssatzung nebst wirtschaftsplan besteht 
aus:

Zur information der einwohner der Mitgliedsgemeinden des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR, welche sich im Land-
kreis saalfeld-Rudolstadt befinden, wird die satzung hiermit 
nicht amtlich veröffentlicht.

II.

14. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes für Wasserversorgung und Abwasserbehand-
lung RENNSTEIGWASSER vom 07.12.2018

Der Zweckverband für wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung RennsteigwAsseR erlässt aufgrund des § 20 Abs. 
2 thüringer gesetz über die kommunale gemeinschaftsarbeit 
(thürKgg) sowie § 31 Abs. 2 thürKgg in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Oktober 2001 (gVBl. s. 290), zuletzt 
geändert durch gesetz vom 23. Juli 2013 (gVBl. s. 194), in Ver-
bindung mit § 19 thüringer gemeinde- und Landkreisordnung 
(thüringer Kommunalordnung - thürKO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (gVBl. s. 41), zuletzt geän-
dert durch gesetz vom 10. April 2018 (gVBl. s. 74), folgende 14. 
satzung zur Änderung der Verbandssatzung:

Artikel 1

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR vom 02.08.1995, zuletzt veröffentlicht im Amtsblatt 
des Landkreises sonneberg vom 31.01.2007, 18. Jahrgang, 
Ausgabe 01/2007, zuletzt geändert durch die 13. satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Renn-
steigwAsseR vom 08.12.2017, veröffentlicht im Amtsblatt des 
Landkreises sonneberg, Ausgabe 12/2017 vom 23.12.2017, 28. 
Jahrgang, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

„(1) Verbandsmitglieder sind die städte und gemeinden

1 Cursdorf
2 Deesbach
3 Döschnitz
4 Katzhütte
5 Lauscha für den Ot ernstthal
6 Lichte
7 Mellenbach-glasbach
8 Meura
9 Meuselbach-schwarzmühle
10 neuhaus am Rennweg
11 Oberweißbach
12 Piesau
13 Reichmannsdorf
14 Rohrbach
15 saalfeld/saale für den Ot wittgendorf
16 schmiedefeld
17 schwarzburg
18 Unterweißbach“

2. § 7 wird wie folgt geändert:

„§ 7
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung verwaltet die Angelegenheiten des 
Verbandes und hat insbesondere zu beschließen und ist zustän-
dig für:

1. Beschlussfassung über erlass, Änderung oder Aufhe-
bung von satzungen und Verordnungen,

2. Beschlussfassung über Änderungen der Verbandssat-
zung, Aufnahme und Austritte von Mitgliedern,

3. Festsetzung der Haushaltssatzung und des wirt-
schafts- und stellenplanes jährlich,
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(5) im Übrigen findet die thüringer Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von satzungen der gemeinden, 
Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise (Bekanntma-
chungsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung Anwen-
dung.“

8. Der bisherige § 17 wird zu § 16.

9. Der bisherige § 18 wird zu § 17 und erhält folgende Fassung:

„§ 17
Sonstiges

(1) soweit nicht das gesetz über die kommunale gemein-
schaftsarbeit oder diese Verbandssatzung besondere Vor-
schriften enthalten, sind die für gemeinden geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden.

(2) status- und Funktionsbezeichnungen in dieser satzung 
gelten jeweils in männlicher, weiblicher und diverser Form.“

10. Der bisherige § 19 wird zu § 18.

11. die Anlage zur Verbandssatzung erhält folgende Fassung:

„Anlage gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes RENNSTEIGWASSER

Stadt/Gemeinde Einwohner
per 31.12.2017

Stimmen
Anzahl

Cursdorf 617 1
Deesbach 322 1
Döschnitz 243
Katzhütte 1.317 2
Lauscha für den Ot ernstthal 866 1
Lichte 1.526 2
Mellenbach-glasbach 930 1
Meura 422 1
Meuselbach-schwarzmühle 1.064 2
neuhaus am Rennweg 6.880 7
Oberweißbach 1.678 2
Piesau 715 1
Reichmannsdorf 767 1
Rohrbach 190 1
saalfeld/saale für den Ot 
wittgendorf

160 1

schmiedefeld 996 1
schwarzburg 557 1
Unterweißbach 745 1

19.995 28  “

Artikel 2
Inkrafttreten

Die 14. satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes RennsteigwAsseR tritt am 01.01.2019 in Kraft.

neuhaus/Rwg., den 07.12.2018

Zweckverband für wasserversorgung und
Abwasserbehandlung RennsteigwAsseR

Eilhauer
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Die hier veröffentlichte satzung kann gem. § 27 a thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz (thürVwVfg) auch auf der in-
ternetseite des Zweckverbandes RennsteigwAsseR unter  
www.rennsteigwasser.de/satzungen.aspx eingesehen werden.

• Haushaltssatzung
• Vorbericht zur Haushaltssatzung
• erfolgsplan
• Vermögensplan
• Finanzplan
• investitionspläne trinkwasser und Abwasser
• stellenplan
• Übersicht Verbindlichkeiten und Rücklagen.

(2) Die Haushaltssatzung nebst wirtschaftsplan ist spätes-
tens einen Monat vor Beginn des Rechnungsjahres zu be-
schließen und mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vor-
zulegen. Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Die Haushaltssatzung nebst wirtschaftsplan wird, wenn 
rechtsaufsichtliche genehmigungen erforderlich sind,  
nach erteilung der genehmigungen, sonst vier wochen 
nach Vorlage an die Aufsichtsbehörde, nach § 15 bekannt-
gemacht.“

5. Der bisherige § 14 „Kassenverwaltung“ wird ersatzlos ge-
strichen.

6. Der bisherige § 15 wird zu § 14 und erhält folgende Fassung:

„§ 14
Jahresrechnung, Prüfung

(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten 
vom werkleiter dem Verbandsvorsitzenden vorzulegen.

(2) Die Jahresrechnung ist von einem unabhängigen wirt-
schaftsprüfer zu prüfen. Der Auftrag für die Prüfung ist dem 
wirtschaftsprüfer durch den Verbandsvorsitzenden nach 
entsprechender Beschlussfassung durch den Verbandsaus-
schuss im zu prüfenden Rechnungsjahr zu erteilen.

(3) nach Vorlage des Berichts zur Prüfung des Jahresab-
schlusses und des jeweiligen Lageberichts wird die Jahres-
rechnung von der Verbandsversammlung festgestellt. Die 
Verbandsversammlung beschließt über den Vorschlag über 
die Behandlung des Jahresergebnisses, von Jahresfehlbe-
trägen und Jahresüberschüssen der Betriebszweige und die 
entlastung des Verbandsvorsitzenden, des Verbandsaus-
schusses und der werkleitung.“

7. Der bisherige § 16 wird zu § 15 und erhält folgende Fassung:

„§ 15
Öffentliche Bekanntmachung

(1) Der Zweckverband RennsteigwAsseR ist Herausge-
ber eines Amtsblattes mit dem titel „Amtsblatt des Zweck-
verbandes für wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
RennsteigwAsseR“.

(2) satzungen und Verordnungen werden im Amtsblatt des 
Zweckverbandes öffentlich bekannt gemacht. sie treten am 
tage nach der Bekanntmachung in Kraft, soweit kein ande-
rer tag des inkrafttretens bestimmt ist.

(3) Zeit, Ort und tagesordnung der Verbandsausschusssit-
zungen bzw. der Verbandsversammlungen werden durch 
Veröffentlichung in der Zeitung „Freies wort“ und „Ostthürin-
ger Zeitung“ rechtsbegründend bekannt gemacht. Darüber 
hinaus erfolgt der Hinweis auf die sitzungen des Verbands-
ausschusses und der Verbandsversammlung auf der inter-
netpräsentation des Zweckverbandes.

(4) Die Veröffentlichung freigegebener Beschlüsse der Or-
gane des Zweckverbandes erfolgt im Amtsblatt des Zweck-
verbandes.
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Kohlendioxid:
- twA scheibe-Alsbach
- twA Unterweißbach

Die zugesetzten Aufbereitungsstoffe werden in ihren einsatz-
mengen, entsprechend dem Minimierungsgebot, auf das für 
die erreichung des Aufbereitungszieles erforderliche Maß be-
schränkt.

Bekanntgabe der Härtebereiche des Trink-
wassers im Zweckverband RENNSTEIG-
WASSER (Stand: Dezember 2018)
Härtebereich weich (weniger als 8,4 o dH)
- Cursdorf
- Deesbach
- ernstthal
- Katzhütte
- Lichte
- Mellenbach-glasbach
- Meura
- Meuselbach-schwarzmühle
- neuhaus am Rennweg
- neuhaus am Rennweg, Ortsteil scheibe-Alsbach
- neuhaus am Rennweg, Ortsteile steinheid, Limbach und 

neumannsgrund
- neuhaus am Rennweg, Ortsteil siegmundburg
- Oberweißbach
- Oberweißbach, Ortsteil Lichtenhain
- Reichmannsdorf/gösselsdorf
- Piesau
- Rohrbach
- schmiedefeld
- Unterweißbach inkl. Ot Blechhammer
- schwarzburg unterer Ort
- Döschnitz
- Bockschmiede

Härtebereich hart (mehr als 14o dH)
- schwarzburg oberer Ort und schloss
- wittgendorf

Hinweis: Das trinkwasser im Verbandgebiet wird gemäß § 14 
und § 15 der trinkwasserverordnung regelmäßig untersucht. Die-
se Untersuchungsergebnisse können sowohl bei den gesund-
heitsämtern der jeweiligen Landkreise als auch beim Zweckver-
band RennsteigwAsseR eingesehen werden.

Aufbereitungsanlage: Scheibe-Alsbach Unterweißbach
Calcitlösekapazität (berech-
net)

4,73 mg/l 4,54 mg/l

tOC: 1,90 mg/l 2,00 mg/l

Kundeninformation zur Grundgebühr  
Abwasser ab dem 01.01.2019
sehr geehrte grundstückseigentümer,

zum 31.12.2018 endet der vierjährige Kalkulationszeitraum für 
den Abwasserbereich. Ab Januar 2019 beginnt im Verbandsge-
biet des Zweckverbandes RennsteigwAsseR ein neuer ge-
bührenkalkulationszeitraum für Abwasser, der bis 2022 reicht.

in Anlehnung an die im Jahre 2017 neu eingeführte trinkwasser-
grundgebühr, bestehend aus einem sockelbetrag (abhängig von 
der wasserzählergröße) und einem modifizierten einwohner-
maßstab (ab der zweiten Person zusätzlicher Betrag) fand diese 
systematik auch bei der Kalkulation der neuen Abwassergebüh-
ren Berücksichtigung.

erfreulich ist, dass die einleitgebühren (Volleinleiter/ teileinlei-
ter), die Fäkalschlammbeseitigungsgebühr (teil-/ Direkteinleiter), 
die Beseitigungsgebühr für abflusslose gruben, die straßeno-
berflächenentwässerungsgebühr sowie die niederschlagsge-
bühr für die grundstücksentwässerung zum 01.01.2019 keine 
Veränderung erfährt.

Bei der Höhe der grundgebühr wird ab 01.01.2019 von folgen-
den neuen gebührenhöhen ausgegangen.

Für den kleinsten Zähler (Q34, bisher Qn2,5) erhöht sich die 
grundgebühr von 5,00 € auf 8,50 € monatlich. Die jährlichen 
Mehrkosten betragen ab dem Abrechnungsjahr 2019 für einen 
Zähler mit diesem nenndurchfluss 42,00 €. in dieser grundge-
bühr ist ein auf dem grundstück einwohneramtlich gemeldeter 
einwohner enthalten.

Die neuen grundgebühren für die wasserzähler mit höherem 
nenndurchfluss unterliegen einem linearen Anstieg.

Zum stichtag 30.06. (Abruf einwohnermeldeamt) eines jeden 
Abrechnungsjahres wird ab der zweiten im Haushalt gemeldeten 
Person jeweils ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 12,75 € pro 
Jahr berechnet.

Der Zweckverband RennsteigwAsseR arbeitet mit kostende-
ckenden gebühren. Aus diesem grund muss die aktuelle Kos-
tenentwicklung (entsorgung Fäkalschlamm, energie, Fremdleis-
tungen, Material) in die Kalkulationsüberlegungen eingebracht 
werden.

Bekanntgabe der in der Trinkwasser- 
aufbereitung verwendeten Zusatzstoffe  
im Zweckverband RENNSTEIGWASSER  
(Stand: Dezember 2018)
natriumhypochlorit / Chlordioxid zur Desinfektion:
- in allen Versorgungsgebieten

natronlauge zur pH-wert-Regelung in:
- neuhaus am Rennweg, Ortsteile steinheid und neumanns-

grund
- schwarzburg unterer Ort

Aquadosil als Korrosionsinhibitor für das Rohrnetz, wirksame 
Bestandteile sind silikat und Phosphat. Anwendung in:
- schwarzburg oberer Ort und schloss
- neuhaus am Rennweg Ortsteile steinheid und neumanns-

grund

Filtration über basisches Filtermaterial:
- twA scheibe-Alsbach
- twA Unterweißbach
- twA Döschnitz
- twA Reichmannsdorf

Filtration über Aktivkohle:
- twA scheibe-Alsbach
- twA Unterweißbach



Amtsblatt des Zweckverbandes RennsteigwAsseR - 16 - nummer 1/2018

Zugelassene Handwerksbetriebe  
zur Ausführung von Arbeiten an Trinkwasser Hausanschlüssen im Zweckverband  
RENNSTEIGWASSER (Stand 12/2018)

Firma Straße PLZ Ort
Fa. Dirk Henkel Am tälchen 2 98744 Cursdorf
Hesa gmbH Lichtetalstraße 16a 98744 Deesbach
Jochen Volk e.K. Heizungsbau & sanitär neuhäuser str. 45 98746 Katzhütte
Haustechnik weichold, inh. J. eckardt e.K. schwarzburger str. 30a 98746 Katzhütte
griebel Heizungsbau gmbH Henriettenthal 16 98724 Lauscha
Fa. Uwe scheler Mittelstraße 27 98724 Lauscha
norbert Pfennig Heizungsbau & sanitär Ringstraße 70 a 98724 Lauscha
Fa. Paul wenzel, inh. Holger wenzel sonneberger straße 18 98739 Lichte
Lück gmbH Mellenbach/ thür. Karl-Marx-straße 123b 98746 Mellenbach-glasbach
Fa. Bähring Haustechnik Clara-Zetkin-str. 19 98724 neuhaus/Rwg.
iKs gmbH Bahnhofstraße 41 98724 neuhaus/Rwg.
Köhler Haustechnik Unterlandstraße 27 98724 neuhaus/Rwg./Ot scheibe-Alsbach
Fa. Frank schneider Rudolstädter str. 53 98744 Oberweißbach
solar wärme walther sonneberger str. 136 98744 Oberweißbach
Peter Müller installation straße des Friedens 47 98739 Piesau
Alexander Vogler Ortsstraße 49 07429 Rohrbach
Fa. Rainer Ruhe Ortsstraße 33b 07429 Rohrbach
Fa. torsten Frisch Ortsstraße 42 a 98744 Meura
ernst Vieweg, inh. Heinz Vieweg Lauschaer straße 18 96523 steinach

Die errichtung bzw. Veränderung der trinkwasser-Hausanlage nach dem wasserzähler darf nur durch ein gemäß § 12, Abs. 2 der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit wasser (AVBwasserV) im installateurverzeichnis des Zweckver-
bandes eingetragenes Unternehmen erfolgen. Bei neubau einer Kundenanlage ist nach Fertigstellung der Arbeiten durch das ins-
tallationsunternehmen die kostenpflichtige Abnahme beim Zweckverband RennsteigwAsseR zu beantragen. erst nach erfolgter 
Freigabe darf die trinkwasser-Kundenanlage an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen werden. Vorsätzliche oder fahrläs-
sige Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften und Auflagen zur errichtung der Kundenanlage stellen eine Ordnungswidrigkeit nach 
§ 23 wasserbenutzungssatzung dar.

Kundeninformation zur Fäkalschlammentsorgung 2019
sehr geehrte Kunden,

die Abfuhrtermine für die Fäkalschlammentsorgung 2019 sind 
aus der unten stehenden Übersicht zu entnehmen.

wir weisen darauf hin, dass gemäß der §§ 7 und 9 der entwäs-
serungssatzung (ews) in der derzeit gültigen Fassung, ein An-
schluss- und Benutzungsrecht bzw. Anschlusszwang an die öf-
fentliche Fäkalschlammentsorgung besteht.

Bei Verweigerung können für Sie zusätzliche Kosten entste-
hen, die aus der nochmaligen Anfahrt des Entsorgungsun-
ternehmens resultieren.

Die entleerung der Kleinkläranlagen zu anderen terminen, als 
im tourenplan vorgesehen, ist in Ausnahmefällen mit dem ent-
sorgungsunternehmen abzustimmen.

Zu beachten ist hierbei, dass die Entleerung einmal pro Jahr 
durchgeführt wird, was nicht bedeutet, dass die Entleerung 
regelmäßig alle 12 Monate zu erfolgen hat. Eine jährliche 
Anpassung des Tourenplanes ist erforderlich, da durch Ka-
nalbaumaßnahmen oder Neubau von zentralen Kläranlagen 
Außerbetriebnahmen von Grundstückskläranlagen stattfin-
den müssen, die zeitlich festgelegt sind. Weiterhin ist die 
Erreichbarkeit von Ortschaften teilweise durch Straßenbau-
maßnahmen eingeschränkt, so dass lange Transportwege 
durch Umleitungen entstehen können, die die Entsorgungs-
gebühren durch höhere Transportkosten steigen lassen.

nach § 22 Abs. 4 der ews hat jeder grundstückseigentümer 
für die ordnungsgemäße Benutzung der grundstücksentwässe-
rungsanlage zu sorgen. wir weisen darauf hin, dass eine eigene 
unsachgemäße entsorgung des Fäkalschlammes bzw. das ig-
norieren der entsorgungspflicht gegen die Vorschriften der ews 
und des gewässerschutzes verstößt.
Die Verletzung der Vorschriften zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer geldbuße 
belegt werden kann.

Kunden, die an die neuen Kanalsysteme mit zentraler Kläran-
lage angeschlossen sind und die grundstückskläranlage außer 

Betrieb genommen haben und dies noch nicht der Verbrauchs-
abrechnung mitgeteilt haben, möchten wir bitten, dies telefonisch 
oder schriftlich mit Angabe von Datum und stand des wasser-
zählers (gerundet auf volle m³) mitzuteilen.

Mit der entsorgung des Fäkalschlammes wurde die Firma Um-
weltservice Wachsmuth beauftragt. nur diese Firma ist berech-
tigt, den Fäkalschlamm im Zweckverbandsgebiet abzufahren, da 
damit auch die sachgerechte entsorgung in der Fäkalschlamm-
behandlungsanlage des Zweckverbandes gewährleistet wird. 
Die eigenmächtige Beauftragung anderer entsorgungsfirmen 
bzw. das selbständige entleeren des schlammes ist verboten.

Umweltservice wachsmuth
Humboldtstraße 16
07407 Rudolstadt
tel.: 03672/315666
Frau wendemuth

Tourenplan Fäkalschlammentsorgung 2019

Ort Zeitraum Modus
schwarzburg Januar Haus für Haus
Döschnitz/
Bockschmiede

Januar Haus für Haus

Unterweißbach Januar/Februar Haus für Haus
Mellenbach-glasbach Februar Haus für Haus
schwarzmühle Februar Haus für Haus
Oberweißbach Februar/März Haus für Haus
Oberweißbach
Ot Lichtenhain

März/April Haus für Haus

Cursdorf April Haus für Haus
Meuselbach-schwarz-
mühle

April/Mai Haus für Haus

neuhaus/Rwg. Mai Haus für Haus
ernstthal Juni Haus für Haus
Lichte Juni Haus für Haus
Piesau Juni Haus für Haus
schmiedefeld Juni/Juli Haus für Haus
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•	 für die abwassertechnische erschließung von Kleingärten 
gemäß Bundeskleingartengesetz sowie

•	 für die abwassertechnische erschließung von wochenend- 
und Bungalowsiedlungen, die baurechtlich nicht zum woh-
nen zugelassen sind.

Die Förderung erfolgt in Form von Zuschüssen oder zinsgüns-
tigen Darlehen. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach der 
Zahl der einwohnerwerte (ew).

„Zuschüsse

es wird ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Projekt-
förderung als Festbetragsfinanzierung gewährt.

Die für die Ausbaugröße und damit für die Höhe des Zuschusses 
maßgebliche Zahl der einwohnerwerte (ew) ist der wasserrecht-
lichen erlaubnis nach Ziffer 4.3 bzw. der Zustimmung des öffent-
lichen Aufgabenträgers der Abwasserbeseitigung zur einleitung 
in einen Kanal zu entnehmen.

a) Für den ersatzneubau einer Kleinkläranlage mit biologischer 
Reinigungsstufe beträgt der grundzuschuss bei einer Aus-
baugröße für bis zu 4 ew 2.500 eUR zuzüglich 250 eUR je 
weiterem ew.

b) Für die nachrüstung einer vorhandenen Kleinkläranlage 
mit einer biologischen Reinigungsstufe beträgt der grund-
zuschuss bei einer Ausbaugröße bis zu 4 ew 1.250 eUR 
zuzüglich 125 eUR je weiterem ew.

c) Bei weitergehenden Reinigungsanforderungen wird ein zu-
sätzlicher Zuschuss für eine Ausbaugröße bis zu 4 ew in 
Höhe von 500 eUR zuzüglich 75 eUR je weiterem ew ge-
währt. Das gilt auch für die nachrüstung bestehender Klein-
kläranlagen.
…“1

Antragsformulare können über das internet unter www.auf-
baubank.de heruntergeladen oder in der geschäftsstelle des 
Zweckverbandes RennsteigwAsseR, sonneberger str. 120 
in 98724 neuhaus am Rennweg, abgeholt werden.

Der Zweckverband RennsteigwAsseR nimmt Fördermittel-
anträge für die Kleinkläranlagen entgegen, die in den nächsten 
2 Jahren durch einen ersatzneubau ersetzt oder nachgerüstet 
werden sollen, die den Anforderungen der Förderrichtlinie ent-
sprechen.

nach Prüfung der Fördervoraussetzungen werden die Anträge in 
der Reihenfolge des Posteingangs beim Zweckverband Renn-
steigwAsseR als Vorschlag an die, die Fördermittel ausrei-
chende, thüringer Aufbaubank weitergeleitet.

Vorschlagslisten und Anträge für das laufende Jahr können bis 
30.09. des jeweiligen Jahres beim Zweckverband Rennsteig-
wAsseR zur weiterleitung an die thüringer Aufbaubank einge-
reicht werden.

Für insgesamt maximal 10% der Kleinkläranlagen nach den o.g. 
Punkten a) bis c) kann der Zweckverband pro Jahr Fördermittel-
anträge als Vorschlag bei der thüringer Aufbaubank einreichen.

„es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Die bewil-
ligende stelle entscheidet aufgrund pflichtgemäßen ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.“ 1

Quelle: 1 Richtlinie zur Förderung von Kleinkläranlagen im 
Freistaat thüringen des thüringer Ministeriums für 
Umwelt, energie und naturschutz vom 18.07.2018

Ort Zeitraum Modus
siegmundsburg Juli Haus für Haus
scheibe-Alsbach Juli/August Haus für Haus
steinheid/
neumannsgrund/Limbach

August/september Haus für Haus

wittgendorf september Haus für Haus
Meura september/Okto-

ber
Haus für Haus

Reichmannsdorf
Ot gösselsdorf

Oktober Haus für Haus

Katzhütte Oktober/november Haus für Haus
Reichmannsdorf/
schlagethal + Deesbach

auf Abruf

Zusatzinformation für vollbiologische Grundstückskläranla-
gen (Anlagen mit Abwasserbelüftung und allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bau-
technik)

wie bereits in der oben stehenden Kundeninformation ausge-
führt, ist gemäß Fäkalschlammentsorgungssatzung eine jährli-
che Beräumung der grundstückskläranlage vorgesehen.

im Rahmen der wartung der vollbiologischen grundstücksklär-
anlagen wird der schlammspiegel in der Vorklärung bzw. im 
schlammspeicher ermittelt. Hier ist dann zu entscheiden, ob eine 
schlammabfuhr erforderlich ist. Häufig wurde festgestellt, dass 
eine bedarfsgerechte schlammentsorgung für diese grund-
stückskläranlagen angeraten ist. Mit der vorliegenden entwäs-
serungssatzung wurde diesen biologischen Kleinkläranlagen 
Rechnung getragen.

wir empfehlen deshalb, in Abstimmung mit der wartungsfirma, 
einen wartungsturnus zu finden, der in Übereinstimmung mit 
der bauaufsichtlichen Zulassung und dem tourenplan für die Fä-
kalschlammentsorgung steht. Durch jährliche teilentleerungen 
zum Zeitpunkt der turnusmäßigen Fäkalschlammentsorgung 
kann Zusatzaufwand vermieden werden. es ist diesbezüglich 
eine Abstimmung mit der wartungsfirma erforderlich.

Hinweis auf die Richtlinie zur Förderung  
von Kleinkläranlagen im Freistaat Thüringen
Die Richtlinie zur Förderung von Kleinkläranlagen im Freistaat 
thüringen wurde am 13.08.2018 im thüringer staatsanzeiger 
nummer 33/2018 veröffentlicht und ist somit in Kraft getreten.

„Gegenstand der Förderung

Zuwendungsfähig nach dieser Richtlinie sind Ausgaben für dem 
stand der technik entsprechende Kleinkläranlagen

a) für den ersatzneubau oder die nachrüstung von Kleinklär-
anlagen für ein oder für mehrere grundstücke, die nach 
dem zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Abwasser-
beseitigungskonzept dauerhaft nicht an einen kommunalen 
Kanal oder eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage 
angeschlossen werden.

Dazu gehört auch die erstmalige errichtung einer Kleinklär-
anlage, wenn das vom grundstück stammende häusliche 
Abwasser bisher ohne Vorreinigung in die Abwasseranlage 
eingeleitet wurde.

b) für den neubau von Kleinkläranlagen im Rahmen der kom-
munalen Abwasserbeseitigung.

c) bei der errichtung von gruppenkleinkläranlagen (Kleinklär-
anlagen für mehrere grundstücke) für den Bau von Kanälen 
ab den grundstücksgrenzen im öffentlichen Raum.

gruppenkleinkläranlagen können als private Anlagen und als 
Anlagen im Rahmen der öffentlichen Abwasserbeseitigung ge-
fördert werden.“1

nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für Kleinkläranlagen

•	 für die abwassertechnische ersterschließung von grundstü-
cken,
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2018 und die ermittlung der Vorauszahlungsbeträge für 2019 auf 
der satzungsgemäßen grundlage einer schätzung.

Bei Fragen wenden sie sich bitte an Frau Heinze (telefon 03679-
7910-32).

gez. Lange
Werkleiter

Information zum Energiemanagement- 
system beim Zweckverband  
RENNSTEIGWASSER
Der Zweckverband RennsteigwAsseR hat 2015 ein ener-
giemanagementsystem gemäß Din en isO 50001:2011 einge-
führt. Dieses wurde am 09.09.2015 zertifiziert und war bis zum 
08.11.2018 gültig.

nachdem zu diesem energiemanagementsystem 2016 und 
2017 vom tÜV thüringen e.V. Überprüfungsaudits durchgeführt 
wurden, erfolgte ein externes wiederholungszertifizierungsaudit 
nach der norm Din en isO 50001:2011 am 18. und 19. Oktober 
2018. Der Auditbericht liegt in der Verwaltung des Zweckverban-
des vor und kann jederzeit eingesehen werden.

Das Zertifikat wurde am 08.11.2018 erteilt.

somit ist der Zweckverband RennsteigwAsseR berechtigt, 
auf die Zertifizierung seines energiemanagementsystems, wel-
ches nunmehr bis zum 08.08.2021 gilt, zu verweisen.

Der nutzen besteht unter anderem darin, dass jährliche strom-
steuerrückerstattungen an den Zweckverband fließen. Die Höhe 
der gebührenwirksamen Rückerstattung betrug für die wirt-
schaftsjahre 2016 € 50.261,26. Für 2017 ist voraussichtlich mit 
einer Rückerstattung von € 56.615,05 zu rechnen.

Übersicht über die in 2019 geplanten  
Investitionsmaßnahmen des  
Zweckverbandes RENNSTEIGWASSER
I. Trinkwasser

nr. Maßnahme
1 Cursdorf, Kläranlage, schulstraße 1. BA
2 Oberweißbach, Ot Lichtenhain, Anschluss an KA Mellen-

bach einschl. Mellenbach-glasbach, Lichtenhainer weg
3 Katzhütte, Bahnhofstraße
4 neuhaus/Rwg., sonneberger straße 1. BA
5 scheibe-Alsbach, Hauptstraße
6 Meuselbach, Hainbergstraße BA 2
7 Oberweißbach, Lichtenhainer straße
8 Planung OD Oberweißbach, BA 1

II. Abwasser
nr. Maßnahme
1 Cursdorf, Kläranlage, schulstraße 1. BA
2 Oberweißbach, Ot Lichtenhain, Anschluss an KA Mellen-

bach einschl.
Mellenbach-glasbach, Lichtenhainer weg

3 Oberweißbach, Ot Lichtenhain/Bgb., Rw-Kanal grund-
stück Fam. Matz

4 Katzhütte, Bahnhofstraße
5 Meura, Anschluss Ortsstr. 60, 61, 62, 63, 64 und 65 (VO 

wsg Leibis)
6 neuhaus/Rwg., sonneberger straße 1. BA
7 scheibe-Alsbach, Hauptstraße
8 Oberweißbach, Lichtenhainer straße
9 Meuselbach, Hainbergstraße BA 2
10 Planung OD Oberweißbach, BA 1
11 Planung Kläranlage Oberweißbach

Information zur Wasserzählerablesung 2018
im Jahr 2018 erfolgt in der Zeit vom 10. bis 31.12.2018 die Able-
sung der wasserzähler durch den Kunden selbst.

Dazu erhielt jeder Kunde vom Zweckverband RennsteigwAs-
seR ein Anschreiben einschließlich einer Ablesekarte für jede 
Verbrauchsstelle (wasserzähler) ab dem 03.12.2018 zugesandt. 
nach erhalt möchten wir sie bitten, die erforderlichen informatio-
nen einzutragen und kurzfristig, spätestens bis zum 04.01.2019, 
an den Zweckverband RennsteigwAsseR zurückzusenden.

es besteht auch die Möglichkeit, den Zählerstand

per telefon

über die Rufnummern 03679-7910-0 Zentrale
03679-7910-32 Fr. Heinze
03679-7910-33 Fr. Keller
03679-7910-34 Fr. scheler-eckstein

per Fax 03679-7910-90
per e-Mail karin.heinze@rennsteigwasser.de

per internet auf der seite des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR unter www.rennsteigwasser.de im Kundencenter über 
den schalter „Zählerstandsmitteilungen“ die entsprechenden 
Angaben an uns zu übermitteln. Für einen reibungslosen Ablauf 
ist es in diesen Fällen unbedingt erforderlich, dass sie ihre Kun-
dennummer, die Verbrauchsstelle und die eDV-nr. bereithalten.

sollte ihnen bis zum 15.12.2018 keine Ablesekarte zugestellt 
worden sein, informieren sie bitte zeitnah den Zweckverband 
RennsteigwAsseR schriftlich oder mittels der vorstehend 
benannten Kommunikationsmöglichkeiten.

Bei Kunden, deren Ablesedaten nicht - per Ablesekarte, telefon, 
Fax, e-mail oder Zählerstandsmitteilung per internet - bis zum 
04. 01. 2019 beim Zweckverband RennsteigwAsseR vorlie-
gen, erfolgt die gebührenberechnung für das Abrechnungsjahr 
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Stellvertreter der Werk- / Geschäftsleiterin

Der seit 2005 im Bereich Beiträ-
ge / grundstücke tätige und ab 
2007 als Leiter des Bereiches 
Beiträge / grundstücke / Personal 
/ Kommunalrecht im Zweckver-
band RennsteigwAsseR be-
schäftigte Herr Andreas schöpke, 
wurde am 27. november 2018 
von der Verbandsversammlung 
einstimmig als stellvertreter der 
werk- / geschäftsleiterin ab dem 
01.01.2019 bestellt.

Bauingenieur für den Bereich 
Technische Bauüberwachung

Ab dem 01. Januar 2019 ist Herr 
werner Markert als Bauingenieur 
für die technische Bauüberwa-
chung im Zweckverband Renn-
steigwAsseR tätig. Als Ver-
waltungsangestellter im Bau- und 
Ordnungsbereich der Vg „Lichte-
tal am Rennsteig“ kennt er das 
Verbandsgebiet und ist haupt-
sächlich für die Vorbereitung, 
Durchführung und Abrechnung 
der kommenden umfangreichen 
Baumaßnahmen zuständig.

Technischer Bereich

Meisterbereich Trinkwasser 
Werke

31 Jahre im Dienst der Wasser-
wirtschaft
Der seit April 1987 im Zweckver-
band RennsteigwAsseR be-
schäftigte des Meisterbereiches 
trinkwasser werke, Rainer Klett, 
wurde am 31. August 2018 in den 
wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Der Zweckverband 
RennsteigwAsseR bedankt 
sich recht herzlich für die fortwäh-
rend bestehende Zusammenar-

beit und wünscht weiterhin alles gute und viel gesundheit.

Meisterbereich Trinkwasser Werke

Am 29. Juni 2018 beendete sebasti-
an Kreußel aus sachsenbrunn seine 
Ausbildung zur Fachkraft für was-
serversorgungstechnik im Zweck-
verband RennsteigwAsseR. seit 
dem 30. Juni ist Herr Kreußel als 
Mehrwerksbediener im Meisterbe-
reich trinkwasser werke tätig.

Meisterbereich Abwasser

seit dem 01. Juli 2018 ist Herr 
Frank greiner aus Lichte als 
Klärwerks-/ Kanalarbeiter des 
Betriebszweiges Abwasser im 
Zweckverband Rennsteig-
wAsseR beschäftigt.

Information über die Öffnungszeiten  
der Verwaltung des Zweckverbandes 
RENNSTEIGWASSER am 27. und  
28. Dezember 2018
Die geschäftsstelle des Zweckverbandes Rennsteig-
wAsseR in der sonneberger straße 120 in 98724 neu-
haus am Rennweg bleibt am 27. und 28. Dezember 2018 
geschlossen.

Bei Havarien oder in dringenden Fällen ist der Bereitschafts-
dienst rund um die Uhr über die Rufnummer 0171 427 9747 
erreichbar.

Aktuelle Personalinformationen

Verwaltung

Werkleiter / Leiter der Geschäftsstelle

Verabschiedung von Bernd 
Lange in den Ruhestand
Der im Juni 2010 von der Ver-
bandsversammlung des Zweck-
verbandes RennsteigwAs-
seR bestellte werkleiter / 
geschäftsstellenleiter, Bernd 
Lange, wird am 31. Dezem-
ber 2018 in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Der 
Zweckverband Rennsteig-
wAsseR bedankt sich recht 

herzlich für die hervorragende Arbeit und Führung der Beschäf-
tigten. Der Zweckverband RennsteigwAsseR und alle Be-
schäftigten wünschen alles gute und viel gesundheit.

Technischer Leiter / stellv. Werkleiter

Verabschiedung von Roland 
Hampe in den Ruhestand
Der seit Januar 1993 im Zweck-
verband RennsteigwAsseR 
beschäftigte technische Leiter 
und als stellvertretender werklei-
ter bestellte Roland Hampe, wird 
am 31. Dezember 2018 in den 
angemessenen Ruhestand ver-
abschiedet. Der Zweckverband 
RennsteigwAsseR bedankt 
sich im namen aller Beschäftig-
ten und Verbandsorgane recht 
herzlich für die Zusammenarbeit 
und wünscht weiterhin alles gute 
und viel gesundheit.

Werkleiterin / Geschäftsleiterin

Neue Aufgaben ab dem 
01.01.2019 für Cathleen Gun-
tern-Conradi
Die seit 2008 im kaufmänni-
schen Bereich tätige und ab 
2009 als kaufmännische Leiterin 
im Zweckverband Rennsteig-
wAsseR beschäftigte Frau gun-
tern-Conradi, hat sich im Rahmen 
einer internen stellenausschrei-
bung auf die stelle werkleiter 
/ geschäftsleiter beworben. im 
september wurde Frau guntern-
Conradi von der Verbandsver-

sammlung einstimmig als werkleiterin/geschäftsleiterin ab dem 
01. Januar 2019 bestellt.
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